
Satzung 
des Fachbereichs Bauwesen 

der Technischen Hochschule Lübeck zur 2. Änderung der 
Studien- und Prüfungsordnung (SPO) 2021 für den  

Bachelorstudiengang Stadtplanung 
Vom 17. Juni 2024 

NBl. HS MBWFK Schl.-H. 2024, S. 42 
Tag der Bekanntmachung auf der Internetseite der THL: 17.06.2024 

Aufgrund des § 52 des Hochschulgesetzes (HSG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Februar 
2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 39), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Februar 2022 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 102), wird nach Beschlussfassung durch den Konvent des Fachbereichs Bauwesen vom 29. 
Mai 2024, nach Stellungnahme des Senats vom 12. Juni 2024 und mit Genehmigung des Präsidiums der 
Technischen Hochschule Lübeck vom 13. Juni 2024 folgende Satzung erlassen: 

Artikel 1 
Änderung der Prüfungsordnung 

Die Studien- und Prüfungsordnung (Satzung) des Fachbereichs Bauwesen der Technischen Hochschule 
Lübeck für den Bachelorstudiengang Stadtplanung vom 16. November 2020 (NBl. HS MBWK Schl.-H. S. 
85), geändert durch Satzung vom 21. Januar 2022 (NBl. HS MBWK Schl.-H. S. 11), wird wie folgt 
geändert: 

Die Anlage 1 – Modulplan Bachelorstudiengang Stadtplanung wird wie folgt geändert: 

1. Beim Modul „Darstellungsmethoden/ CAD“ im ersten Semester wird die Angabe „3 SWS“
durch die Angabe „2 SWS“ ersetzt.

2. Beim Modul „Grundlagen der Stadtplanung und der Stadtentwicklung“ im ersten Semester
wird nach der Angabe „MP-S“ die Angabe „/SL“ angefügt.

3. Beim Modul „Einstiegs- und Analyseprojekt“ im ersten Semester wir die Angabe „6 SWS“ durch 
die Angabe „7 SWS“ ersetzt.

4. Das Modul „Daseinsvorsorge / soziale Infrastr. // Meth. Emp. Sozialforschung“ im vierten
Semester wird umbenannt in „Daseinsvorsorge / Methoden empirischer Sozialforschung“.

5. Beim Modul „Planungstheorie / -methoden“ im vierten Semester wird nach der Angabe „MP-
M (30 Min)“ die Angabe „SL“ angefügt.

6. Beim Modul „Wissenstransfer Praxis – Hochschule: Seminar / Kolloquium“ im fünften
Semester wird die Angabe „4 SWS“ durch die Angabe „1 SWS“ ersetzt. Die Angabe „MP-PF“
wird durch die Angabe „MP-S / SL“ ersetzt.

7. In der Legende zu Anlage 1 wird „*3)“ mit allen dazugehörigen Angaben gestrichen. „*4)“ mit
allen dazugehörigen Angaben wird zu „*2)“.
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Artikel 2 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 1. September 2024 in Kraft. 
 
 
Lübeck, den 17. Juni 2024 
 
Prof. Sebastian Fiedler 
Dekan des Fachbereichs Bauwesen der Technischen Hochschule Lübeck 


